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Gesetzgebung 
Teilrevision der Verordnung über Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen
vom 24. August 2013 (BGS 213.712)


Der Regierungsrat,

gestützt auf § 47 Abs. 1 Bst. d der Verfassung des Kantons Zug vom 31. Januar 1894 (Kantonsverfassung, KV; BGS 111.1) 

beschliesst:

1. Die Änderung der Verordnung über Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen vom 24. August 2013 (BGS 213.712) wird gemäss Beilage verabschiedet.

2. Mitteilung per E-Mail an:
· Staatskanzlei: zur Publikation im Amtsblatt und in den Gesetzessammlungen
· Direktion des Innern
· Kantonales Sozialamt 
· Alle Einwohner- und Bürgergemeinden 
[bookmark: BkMod_001]

Regierungsrat des Kantons Zug



	Silvia Thalmann-Gut
	Renée Spillmann Siegwart

	Frau Landammann
	stv. Landschreiberin





Erläuternde Vorbemerkung: 
Die Teilrevision der Verordnung über Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen erfolgt erst, nachdem der Prozess für die Teilrevision des Gesetzes über Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen (Inkassohilfe- und Bevorschussungsgesetz) abgeschlossen ist. Der vorliegende Antrag ist daher als Entwurf zu verstehen. 
Es sind alle Ausführungen unter der Prämisse zu lesen, dass die Gesetzesrevision gemäss dem Bericht und Antrag an den Kantonsrat zur Änderung des Inkassohilfe- und Bevorschussungsgesetzes (Beilage 1) zustande kommt. Nach Ablauf der Referendumsfrist bzw. nach einem allfälligen Referendum des revidierten Inkassohilfe- und Bevorschussungsgesetzes wird die Schlussfassung erarbeitet.

[bookmark: BkMod_002]

A. [bookmark: BkMod_005]Ausgangslage 

Der Kantonsrat hat am … der Teilrevision des Gesetzes über Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen vom 29. April 1993 (Inkassohilfe- und Bevorschussungsgesetz, InkBG; BGS 213.711) zugestimmt, welches die gesetzlichen Aufgaben im Bereich des Alimentenwesens (Inkassohilfe und Bevorschussung) regelt. Anlass für diese Teilrevision war zum einen die Inkraftsetzung der Verordnung über die Inkassohilfe bei familienrechtlichen Unterhaltsansprüchen vom 16. Dezember 2019 (Inkassohilfeverordnung, InkHV; SR 211.214.32) per 1. Januar 2022 auf Bundesebene. Mit dieser Verordnung hat der Bund Vorgaben geschaffen, wie das Inkasso bei Alimenten und anderen familienrechtlichen Unterhaltsansprüchen in den Kantonen umzusetzen sind. Zum anderen griff die Gesetzesrevision die Anliegen der Einwohner- und Bürgergemeinden auf, welche diese im Rahmen einer Projektgruppe einbrachten. Die Teilrevision des Gesetzes schafft die Grundlage für die nachfolgend aufgezeigten Anpassungen an der dazugehörigen Verordnung über die Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen vom 17. August 1993 (Inkassohilfe und Bevorschussungsverordnung, InkBV; BGS 213.712). 


Zusammenfassung der Teilrevision des Inkassohilfe- und Bevorschussungsgesetzes

In der Teilrevision des InkBG wurden die Anliegen der Einwohner- und Bürgergemeinden und die Neuerungen der am 1. Januar 2022 in Kraft getretenen Inkassohilfeverordnung des Bundes berücksichtigt. Ausserdem wurden punktuell weitere inhaltliche Änderungen vorgenommen: 

· Das Gesetz sieht neu vor, dass die zu bestimmende Fachstelle künftig neben dem Inkasso zwingend auch für die Bevorschussung zuständig ist. Zudem müssen die Gemeinden und der Kanton für die Alimentenhilfe eine Fachstelle beauftragen (keine Kann-Formulierung mehr). 
· Durch die Änderung von § 11 Abs. 2 InkBG wurde die Möglichkeit geschaffen, dass die finanzielle Beteiligung der Gemeinden und des Kantons transparenter und gerechter erfolgen kann. Die bisherige Regelung erlaubte keinen Spielraum bei der Ausgestaltung des Finanzierungsmodells der Alimentenhilfe und sah vor, dass sich die Gemeinden nach 
Massgabe der Inkassofälle aus ihrem Zuständigkeitsbereich an den Kosten der Inkassostelle beteiligen. Die neue Bestimmung erlaubt nun mehr Flexibilität und delegiert die weitere Ausgestaltung des Finanzierungsmodells an den Regierungsrat. 
· In Anlehnung an die sozialhilferechtlichen Zuständigkeitsregelungen im Asylbereich ist der Kanton neu für Personen zuständig, welche nach § 12bis des Gesetzes über die Sozialhilfe im Kanton Zug vom 16. Dezember 1982 (Sozialhilfegesetz, SHG; BGS 861.4) durch den Kanton unterstützt werden und übernimmt entsprechend auch die Kosten nach dem InkBG (vgl. § 1 Abs. 1 Bst. b sowie § 11 Abs. 1 InkBG). Dies entlastet einerseits die Gemeinden finanziell und reduziert andererseits den administrativen Aufwand der Fachstelle. Diese muss in den genannten Fällen nur noch mit den Sozialen Diensten Asyl des Kantons zusammenarbeiten. Die Einwohnergemeinden sind nicht mehr involviert. 
· Die in § 6 InkBG genannten Beträge zur Definition der «günstigen Verhältnisse» werden jeweils der Teuerung angepasst (vgl. Verordnung 23 betreffend Anpassungen an die Lohn- und Preisentwicklung bei der Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen vom 16. Dezember 2014; BGS 213.713). 
· Zudem können neu Unterhaltsbeiträge der letzten vier anstelle der letzten zwei Monate vor Einreichung eines Gesuches bevorschusst werden. Dies dient einerseits der Suche von einvernehmlichen Lösungen und reduziert andererseits den administrativen Aufwand der Fachstelle.
Zentrale Elemente der vorliegenden Teilrevision 

Im Fokus der vorliegenden Teilrevision der Verordnung stehen drei Aspekte:
· Bezeichnung der Fachstelle: Bis anhin wird in § 7 Abs. 1 statuiert, dass die Frauenzentrale des Kantons Zug die Fachstelle führt. Künftig soll die Fachstelle jedoch nicht mehr auf Verordnungsstufe bezeichnet werden, sondern mittels separaten Beschlusses durch den Regierungsrat (§ 2 Abs. 1 InkBG). Der Regierungsrat berücksichtigt bei der Bezeichnung neben den qualitativen Kriterien an eine Fachstelle auch die Bedürfnisse der Gemeinden. So können auch mehrere Fachstellen bezeichnet werden. 
· Finanzierung Fachstelle: Mit einer Änderung der Regelung zur Finanzierung der Leistungen in § 11 Abs. 2 und 3 InkBG wurde die Grundlage geschaffen, dass neu in der Verordnung ein adäquateres Finanzierungssystem eingeführt werden kann. Künftig werden die Kosten der Fachstelle nicht mehr ausschliesslich nach Massgabe der Fälle im jeweiligen Zuständigkeitsbereich aufgeteilt. Mit der Einführung eines Sockelbeitrags aller Einwohner- und Bürgergemeinden und des Kantons sowie der Fallpauschalen wird den effektiven Kosten deutlich besser Rechnung getragen. 
· Aufgaben Verwaltungskommission: Durch neue Bestimmungen betreffend die Verwaltungskommission (VK) werden einerseits die Aufgaben wie auch die Kompetenzen der Kommission genauer umschrieben und griffigere Controlling-Instrumente eingeführt. Damit kann besser überprüft werden, ob die mandatierte Fachstelle ihre Aufgaben gesetzeskonform und effizient wahrnimmt. 


B. Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen 

Titel 1: Inkassohilfe
§ 1 Gesuchstellung
Absatz 1: Ausschliesslich redaktionelle Änderung: neu wird der Begriff «Fachstelle» anstelle von «Inkassostelle» verwendet. Zudem wird der Satz zur Vereinheitlichung der Formulierung von § 2 Abs. 1 angepasst. 

Absatz 2: Es wird neu auf die Inkassohilfeverordnung des Bundes verwiesen. Dadurch wird eine Erwähnung der einzelnen Vorgaben hinfällig.

2. Titel: Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen 
§ 2 Geltendmachung 
Absatz 1: Die Praxis der letzten Jahre zeigt, dass es effizient und zielführend ist, wenn alle Gesuche direkt bei der Fachstelle und nicht zuerst bei der Einwohner- oder Bürgergemeinde eingereicht werden. Die Gemeinde prüfte bis anhin die Gesuche nicht materiell, sondern leitete diese der Fachstelle zur Abklärung der Ansprüche weiter. Durch die Tatsache, dass die Fachstelle der zuständigen Gemeinde beziehungsweise neu auch dem Kanton Antrag für die konkrete Bevorschussung stellen muss (vgl. Abs. 2), ist sichergestellt, dass die Einwohner- und Bürgergemeinden sowie der Kanton über die Fälle in ihrer Zuständigkeit informiert werden. Daher wird neu in der Verordnung, aber auch auf Gesetzesstufe (vgl. § 2 Abs. 2 InkBG) präzisiert, dass die Hilfesuchenden ihr Gesuch direkt bei der Fachstelle einreichen müssen. Weiter wird die «Gemeinde» mit «oder dem Kanton» ergänzt (vgl. § 1 Abs. 1 InkBG). 

Absatz 2: Gemäss Absatz 1 sind neu alle Gesuche direkt bei der Fachstelle einzureichen. Auf eine abweichende Bestimmung betreffend Anmeldeverfahren bei Sozialhilfebeziehenden kann verzichtet werden. Da jedoch nicht zwingend in jeder Gemeinde dieselbe Verwaltungsstelle für die Alimentenbevorschussung und die Sozialhilfe zuständig ist, wird neu statuiert, dass die Fachstelle den zuständigen Sozialdienst über die Bevorschussung zu informieren hat. Diese Information ist wichtig, damit der Sozialdienst aufgrund der Bevorschussung allfällige Anpassungen von Sozialhilfeleistungen vornehmen kann. Bereits gemäss bisherigem Anmeldeformular fragte die Fachstelle bei der antragsstellenden Person nach einem allfälligen Sozialhilfebezug. Diese Informationspflicht leitet sich zudem seit dem 1. Januar 2024 auch aus dem teilrevidierten Sozialhilfegesetz ab: In § 23a Abs. 2 und 3 SHG sind kantonale und kommunale Stellen neu verpflichtet, von sich aus den Sozialdiensten mitzuteilen, wenn sie Kenntnis von Tatsachen erlangen, welche den Anspruch nach dem Sozialhilfegesetz beeinflussen können. Bei der Ausrichtung einer Alimentenbevorschussung als der Sozialhilfe vorgelagerte Leistung könnte dies der Fall sein. Ebenso ist die Fachstelle als kommunale oder kantonale Stelle im Sinne des Gesetzes zu betrachten, da sie im Auftrag der Einwohner- und Bürgergemeinden sowie des Kantons diese gesetzliche Aufgabe wahrnimmt. 

Absatz 3: In der Aufzählung wurde Buchstabe g) angepasst. Es bestehen keine Wahlmöglichkeiten betreffend der Auszahlungsart: Beträge werden immer auf ein Bank- oder Postkonto überwiesen, Barauszahlungen etc. sind nicht möglich. Daher können die antragsstellenden Personen künftig die Auszahlungsart nicht mehr wünschen, sondern müssen eine Bank- oder Postverbindung für die Auszahlung bezeichnen. 

§ 3 Auszahlung
Absatz 2: In der Praxis bezeichnet die zuständige Beiständin oder der zuständige Beistand das Konto, auf welches die Überweisung der Vorschüsse durch die Fachstelle zu erfolgen hat. Das Konto kann auch auf den Namen der verbeiständeten Person lauten. Daher wird hier diese sprachliche Präzisierung vorgenommen.

§ 4 Zahlungen der unterhaltspflichtigen Person
Absatz 1: Im Einleitungssatz erfolgt eine ausschliesslich redaktionelle Änderung: neu wird der Begriff «Fachstelle» anstelle von «Inkassostelle» verwendet. Zusätzlich wird die Reihenfolge der Verwendung eingehender Zahlungen der unterhaltspflichtigen Person angepasst beziehungsweise präzisiert. In Bst. c werden die «Familienzulagen» aufgenommen und die Bestimmung von Art. 15 Abs. 1 InkHV berücksichtigt. Diese sieht vor, dass die Zahlungen vorab zur Tilgung des Unterhaltsbeitrags und erst danach für Familienzulagen zu verwenden sind. Diese Regelung gilt sowohl für die Inkassohilfe als auch die Bevorschussung. 

§ 5 Massgebliche Verhältnisse
Absatz 3: «Die zuständige Gemeinde» wird durch «oder der Kanton» (vgl. § 1 Abs. 1 InkBG). Weiter erfolgt eine ausschliesslich redaktionelle Änderung: neu wird der Begriff «Fachstelle» anstelle von «Inkassostelle» verwendet. 

Neuer Titel 3: Fachstelle und Verwaltungskommission 
Neu wird in diesem Titel der Begriff «Fachstelle» anstelle von «Inkassostelle» verwendet.

§ 6 Fachstelle
Absatz 1: Gemäss des neuen § 2 InkBG hat der Regierungsrat mindestens eine Fachstelle zu bezeichnen. Um die von den Gemeinden gewünschte Flexibilität bei der Bezeichnung der Fachstelle zu ermöglichen, ist in der Verordnung auf die Nennung der bisherigen Fachstelle der Frauenzentrale des Kantons Zug zu verzichten. Stattdessen bestimmt der Regierungsrat die Fachstelle. Der Regierungsrat berücksichtigt bei der Bezeichnung neben den qualitativen Kriterien an eine Fachstelle auch die Bedürfnisse der Gemeinden. So können auch mehrere Fachstellen bezeichnet werden. Es ist aber zu berücksichtigen, dass die Fachstellen eine ausreichende Anzahl Fälle bearbeiten müssen, um die Anforderungen gemäss Absatz 2 sowie die fachliche Qualität gewährleisten zu können. Aktuell herrscht im Kanton Zug Konsens darüber, dass die Frauenzentrale bis auf weiteres die Fachstelle im Kanton betreiben soll. 

Absatz 2: In § 2 Abs. 1 InkBG wird neu die Praxis statuiert, dass die Fachstelle beide Teilaufgaben des Alimentenwesens ausübt, also sowohl die Inkassohilfe als auch die Bevorschussung. Es ist nicht sinnvoll, entweder die Inkassohilfe oder die Bevorschussung einer anderen Fachstelle zu übergeben, auch wenn dies grundsätzlich aufgrund der neuen Formulierung, dass der Regierungsrat mehrere Fachstellen bezeichnen kann, denkbar wäre. Daher wird hier deutlich gemacht, dass eine Fachstelle jeweils beide Aufgaben zu erfüllen hat. Dies entspricht bereits der bisherigen Praxis, war aber aus den gesetzlichen Bestimmungen nicht klar ersichtlich. Für die Aufgaben der Fachstelle wird für den Bereich der Inkassohilfe auf die entsprechenden Bestimmungen in der InkHV sowie für den Bereich der Bevorschussungen auf die Bestimmungen im InkBG verwiesen.  

Absatz 4 (neu): Bisher war die Zusammenarbeit der Gemeinden und des Kantons mit der Frauenzentrale als Betreiberin der Fachstelle mittels eines Leistungskatalogs geregelt. Aufgrund der Revision des InkBG sowie der vorliegenden Verordnung reicht dieser jedoch künftig nicht mehr aus. Es braucht neu eine Vereinbarung zwischen Kanton und Gemeinden als Auftraggeber sowie der Fachstelle, welche sich am bisherigen Leistungskatalog orientieren soll und den Aufgabenbereich sowie die Zusammenarbeit mit der Fachstelle regelt. 

§ 7 Organisation
Diese Bestimmung kann in der Verordnung gestrichen werden, da die Ausführungen zur Organisation der Fachstelle neu in der Vereinbarung der Einwohner- und Bürgergemeinden sowie des Kantons mit der durch den Regierungsrat ernannten Fachstelle geregelt werden (vgl. § 6 Abs. 4 InkBV). Ebenso wird in § 8 der Aufgabenkatalog der Verwaltungskommission erweitert, so dass die unter § 7 aufgeführten Aspekte in ihren Zuständigkeitsbereich fallen. 

§ 8 Verwaltungskommission
Absatz 1: Dies ist eine ausschliesslich redaktionelle Änderung: neu wird der Begriff «Fachstelle» verwendet.

Absatz 3: Die bisherige Formulierung «nebst der Aufsichtstätigkeit» ist zu wenig konkret und wird den gestiegenen Anforderungen an die Ausgestaltung und Durchführung des Alimentenwesens sowie an die Fachstelle zu wenig gerecht. Es ist daher angezeigt, die Aufgaben der Verwaltungskommission (VK) präziser und detaillierter zu definieren: Eine neue und zentrale Aufgabe der VK ist die Gewährleistung, dass die Fachstelle die an sie gestellten Anforderungen auf Bundesebene erfüllt (Bst. a). Daneben muss die VK überprüfen, dass die Fachstelle allgemein und im operativen Geschäft die relevanten Erlasse sowohl auf Bundes- als auch auf Kantonsebene sowie Reglemente und Weisungen berücksichtigt und sie hat sicherzustellen, dass die Fachstelle sich an die Vereinbarung mit den Gemeinden und dem Kanton gemäss § 6 Abs. 4 hält (Bst. b). Zudem hat die VK darauf zu achten und die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, dass die Fachstelle die weiteren Vorgaben einhält (z.B. die Einhaltung sämtlicher arbeitsrechtlicher Bestimmungen, der Schweigepflicht der Angestellten der Fachstelle etc.). Die VK unterzieht des Weiteren stichprobenartig Einzelfälle einer Überprüfung und gelangt so zu einer Einschätzung der Qualität der Arbeiten der Fachstelle (Bst. c). Die VK wird künftig somit vermehrt verpflichtet, die fachlichen Aspekte der Fachstelle in ihre Aufsichtstätigkeit einzubeziehen. Weiterhin ist die VK zuständig für die Genehmigung des Voranschlags und der Jahresrechnung (Bst. d). Als Aufsichtsbehörde steht es der VK auch zu, bei Bedarf entsprechende Weisungen zu erlassen (Bst. e). Durch die Ausdehnung ihrer Tätigkeit wird die VK die Effektivität und Effizienz der Fachstelle besser beurteilen können. Ihre Erkenntnisse fasst die VK neu in einem jährlichen Bericht zuhanden der Einwohner- und Bürgergemeinden sowie des Kantons zusammen und legt so den auftraggebenden Stellen Rechenschaft ab (Bst. f). Die Aufzählung in Abs. 3 ist nicht abschliessend und die Aufgaben der VK können bei Bedarf ergänzt werden.   

Absatz 4 (neu): Die Aufgaben der VK, wie sie in Absatz 3 neu formuliert werden, bedürfen einer Konkretisierung. Die VK ist daher verpflichtet, ihre Aufgaben in einem Reglement zu präzisieren und bei Bedarf veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. Das Reglement legt sie den Gemeinden und dem Kanton zur Genehmigung vor. 

Absatz 5 (neu): Das Alimentenwesen ist mitunter komplex und in weitere Rechtsgebiete eingebettet. Der VK gehören fünf Mitglieder an, die möglichst unterschiedliche Fachgebiete (Finanzen, Verwaltung, Politik, Sozialarbeit etc.) vertreten. Dennoch ist es nicht ausgeschlossen, dass gewisse Geschäfte nicht abschliessend beurteilt werden können und der Beizug von Expertinnen und Experten angezeigt ist. Die VK erhält daher die Kompetenz, externe Expertinnen und Experten beizuziehen. 

Absatz 6 (neu): Die Mitglieder der VK nehmen als Vertreterinnen und Vertreter der Einwohner- und Bürgergemeinden sowie des Kantons ihre Aufgabe nebenamtlich oder im Rahmen ihrer Anstellung wahr. Durch die Erweiterung der Aufgaben der VK rechtfertigt sich die Etablierung eines ständigen Sekretariats, welches insbesondere in administrativen Belangen die VK unterstützt, so etwa durch Erstellung von Protokollen oder durch Mitarbeit bei den Jahresberichten. Bisher ist es Sache der Präsidentin oder des Präsidenten der VK, Mitarbeitende für die Protokollführung aufzubieten; ein eigentliches Sekretariat mit fixem Pensum ist nicht vorhanden. Die Arbeitsstunden werden alternierend von der Gemeinde, welche die Präsidentin oder den Präsidenten stellt, finanziert. Neu soll die organisatorische Ansiedlung dauerhaft in der Direktion des Innern erfolgen. Dies bietet sich an, da dadurch eine höhere Kontinuität gewährleistet werden kann. Das Sekretariat soll voraussichtlich mit einem 10%-Pensum besetzt werden, wobei einzelne Aufgaben durch die Direktion des Innern im Mandatsverhältnis vergeben werden können. Die Finanzierung dieses Sekretariats ist aber nicht ausschliesslich Sache des Kantons und erfolgt daher durch die Gemeinden und den Kanton (vgl. § 9b Abs. 2). 

§ 9 Rechnungsrevision
In dieser Bestimmung werden ausschliesslich redaktionelle Änderungen vorgenommen: neu wird der Begriff «Fachstelle» verwendet.

§ 9a Finanzierung der Fachstelle (neu)
[bookmark: _Hlk158968917]Absatz 1: Ein zentrales Anliegen der vorliegenden Gesetzes- bzw. Verordnungsrevision ist die Umgestaltung der Finanzierung der Alimentenhilfe und damit eine bessere Verteilung der Kosten. Auch aufgrund des in Art. 12 InkHV neu eingeführten Mindestkatalogs an Leistungen der Fachstelle ist eine breitere Finanzierung dieses Grundangebots angezeigt. Neu ist daher in § 11 Abs. 2 InkBG nicht mehr festgehalten, dass die finanzielle Beteiligung der Gemeinden nach Massgabe der Fälle berechnet wird. Neu ist der Regierungsrat beauftragt, die Umsetzung der Kostentragung zu regeln. Daher hält er vorliegend fest, dass die Kosten durch Fallpauschalen und Sockelbeiträge und nicht mehr ausschliesslich über Fallpauschalen wie bisher zugeteilt werden. Die Fallpauschalen decken neu die Kostenanteile ab, welche im Einzelfall bei der Bearbeitung des konkreten Inkassos oder der Bevorschussung entstehen. Die Sockelbeiträge dienen der Finanzierung der allgemeinen Leistungen, welche sich zum Teil aus den Bestimmungen in Art. 12 InkHV ergeben. Namentlich handelt es sich hier um das Bereitstellen von Informationen in Merkblättern oder auf einer Webseite für die breite Öffentlichkeit und um Kurzberatungen Betroffener, woraus in der Folge kein Inkasso- oder Bevorschussungsfall entsteht. Die Einführung von Fallpauschalen und Sockelbeiträgen empfiehlt auch das von der Direktion des Innern zur Alimentenhilfe in Auftrag gegebene Gutachten vom 25. Februar 2020. Auch die Projektgruppe, welche von der Sozialvorsteherinnen- und Sozialvorsteher-Konferenz der Zugerischen Gemeinden (SOVOKO) und dem Kanton im Juni 2020 eingesetzt wurde, unterstützt dieses Finanzierungsmodell und hat bei der Ausgestaltung massgeblich mitgewirkt. Wie bis anhin finanzieren sowohl die Einwohner- und Bürgergemeinden als auch der Kanton die Fachstelle und kommen somit für Fallpauschalen sowie Sockelbeiträge auf. Durch die Anpassungen im Finanzierungsmodell wird eine gerechtere Aufteilung der Kosten erreicht. Namentlich durch die Einführung von Sockelbeiträgen wird die Kostentragung der allgemeinen Dienstleistungen für die Zuger Bevölkerung auf alle Einwohner- und Bürgergemeinden sowie den Kanton verteilt.

[bookmark: _Hlk142646083]Absatz 2: Um flexibel zu sein und bei Anpassungsbedarf schnell reagieren zu können, erfolgt die konkrete Ausgestaltung der Fallpauschalen und des Sockelbeitrags in der Vereinbarung gemäss § 6 Abs. 4 InkHV. Die oben genannte Projektgruppe erarbeitete bereits ein Modell zur konkreten Ausgestaltung der Fallpauschalen und der Berechnung des Sockelbeitrages, welches drei unterschiedliche Fallarten vorsieht: «Inkasso», «Bevorschussung» und «Rückstand» (Inkasso ohne laufende Unterhaltsansprüche). Diese drei Kategorien unterscheiden sich bezüglich des durchschnittlichen Arbeitsaufwands und bieten damit Gewähr für eine verursachergerechtere Zuteilung der Kosten als die bisherige einheitliche Fallpauschale. Gleichzeitig erscheint der Administrationsaufwand der Fachstelle für die Fallzuteilung vertretbar. Dieses von der Projektgruppe erarbeitete Modell dient bei der Ausgestaltung der Vereinbarung als Grundlage.  

§ 9b Finanzierung der Verwaltungskommission (neu)
Absatz 1: Bereits heute finanziert die Direktion des Innern die Sitzungsgelder der Mitglieder der Verwaltungskommission. Da die Direktion des Innern die Mitglieder gemäss § 8 Abs. 2 InkHV wählt, leitete sich daraus stillschweigend ab, dass sie entsprechend auch die Sitzungsgelder finanziert. Dies soll so beibehalten werden. 

Absatz 2: Das Sekretariat der VK unterstützt die Kommission in administrativen Belangen (vgl. § 8 Abs. 6). Es ist zwar organisatorisch bei der Direktion des Innern angesiedelt, erbringt aber seine Dienstleistungen ausschliesslich für die VK. Daher rechtfertigt es sich, dass die Kosten für das Sekretariat sowie die weiteren Ausgaben der Verwaltungskommission (z.B. der Beizug von Expertinnen und Experten) nach demselben Verteilschlüssel wie beim Sockelbeitrag gemäss § 9a Abs. 2 auf die Gemeinden und den Kanton verteilt werden.  


C. Finanzielle Auswirkungen 

[bookmark: _Hlk161816627]Aufgrund der Erweiterung der Aufgaben der Verwaltungskommission in § 8 zeichnet sich ab, dass wie bis anhin jährlich zwei Sitzungen, welche aktuell mit je Fr. 174.80 abgegolten werden, nicht mehr ausreichen werden. Voraussichtlich werden rund sechs Sitzungen pro Jahr nötig sein. Somit werden sich die Kosten für den Kanton um rund 2000 Franken pro Jahr auf 3000 Franken pro Jahr erhöhen. Die Berechnung beruht aktuell darauf, dass drei von fünf Mitglieder der Verwaltungskommission Sitzungsgelder beantragen; zwei Mitglieder erfüllen ihre Aufgaben im Rahmen ihrer Anstellung. Die Kosten für das neu geschaffene Sekretariat und weitere Ausgaben der VK teilen die Gemeinden und der Kanton untereinander auf (vgl. § 9b Abs. 2). Aufgrund der bisherigen Verteilschlüssel der letzten Jahre entspricht der Anteil des Kantons dabei rund 5 Prozent der Gesamtkosten. Die Vollkosten für das Sekretariat werden mit 17 000 Franken pro Jahr veranschlagt (Personal- und Infrastrukturkosten). Die Hauptlast tragen die Gemeinden mit rund 16 150 Franken, der Anteil des Kantons beträgt somit ca. 850 Franken pro Jahr. Dies ergibt eine jährliche Belastung für den Kanton von total ca. 4000 Franken.

Die weiteren finanziellen Auswirkungen fallen aufgrund der Teilrevision des Inkassohilfe- und Bevorschussungsgesetzes an. Insbesondere entfallen auf den Kanton die Kosten für die Alimentenhilfe für Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich (vgl. dazu Ausführungen im Bericht- und Antrag des Gesetzes). 

Finanztabelle

	A
	Investitionsrechnung
	2024
	2025
	2026
	2027

	1.
	Gemäss Budget oder Finanzplan:
bereits geplante Ausgaben
	
	
	
	

	
	bereits geplante Einnahmen
	
	
	
	

	2.
	Gemäss vorliegendem Antrag:
effektive Ausgaben
	
	
	
	

	
	effektive Einnahmen
	
	
	
	

	B
	Erfolgsrechnung (nur Abschreibungen auf Investitionen)

	3.
	Gemäss Budget oder Finanzplan:
bereits geplante Abschreibungen
	
	
	
	

	4.
	Gemäss vorliegendem Antrag:
effektive Abschreibungen
	
	
	
	

	C
	Erfolgsrechnung (ohne Abschreibungen auf Investitionen)

	5.
	Gemäss Budget oder Finanzplan:
bereits geplanter Aufwand
	0
	0
	0
	0

	
	bereits geplanter Ertrag
	0
	0
	0
	0

	6.
	Gemäss vorliegendem Antrag:
effektiver Aufwand
	0
	0
	7’920
	19’000

	
	effektiver Ertrag
	0
	0
	6’730
	16’150
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Gesetzgebung 


 


Teilrevision der 


Verordnung über Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen


 


vom 2


4


.


 


August


 


201


3 (BGS 


213


.


712


)


 


 


 


Der 


Regierungsrat,


 


 


gestützt auf § 47 Abs. 1 Bst. d der Verfassung des Kantons Zug vom 31. Januar 1894 (


Kan-


tonsverfassung, 


KV; BGS


 


111.1) 


 


 


beschliesst:


 


 


1.


 


Die Änderung 


der 


Verordnung über Inkassohilfe und Bevorschussung von 


Unterhaltsbei-


trägen


 


vom 24.


 


August 2013 (BGS 213.712


) wird gemäss Beilage verabschiedet.


 


 


2.


 


Mitteilung 


per E


-


Mail 


an:


 


-


 


Staatskanzlei: zur Publikation im Amtsblatt und in den Gesetzessammlungen


 


-


 


Direktion des Innern


 


-


 


Kantonales Sozialamt 


 


-


 


Alle Einwohner


-


 


und Bürgergemeinden 


 


 


 


Regierungsrat des Kantons Zug


 


 


 


 


Silvia Thalmann


-


Gut


 


Renée Spil


lmann Siegwart


 


Frau 


Landammann


 


stv. 


Landschreiber


in


 


 


 


 


Erläuternde Vorbemerkung: 


 


Die Teilrevision 


der 


Verordnung über Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträ-


gen


 


erfolgt erst, nachdem der Prozess für die Teilrevision des 


Gesetz


es


 


über Inkassohilfe und 


Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen


 


(Inkassohilfe


-


 


und Bevorschussungsgesetz)


 


abge-


schlossen


 


ist. Der vorliegende Antrag ist daher als Entwurf zu verstehen. 


 


Es sind alle Ausführungen unter der Prämisse zu lesen, dass die Gesetzesrevision gemäss 


dem Bericht und Antrag an den Kantonsrat zur Änderung des 


Inkassohilfe


-


 


und Bevorschus-


sungsgesetz


es (Beilage 


1


) zustande kommt. Nach Ablauf der Referendumsfrist bzw. nach ei-


nem allfälligen Referendum des revidierten 


Inkassohilfe


-


 


und Bevorschussungsgesetz


es


 


wird 


die Schlussfassung 


erarbeitet


.
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